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Weitere Informationen zur Geräte- und 
Produktsicherheit

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
www.baua.de

Europäisches Verbraucherzentrum:
www.evz.de 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.:
www.vzbv.de

Plattform für Produkt- und Markenschutz sowie
Geräte- und Produktsicherheit:
www.produktpiraterie.org
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Eine Designerhandtasche für zehn Euro, die lang er-
sehnten Markenschuhe zum halben Preis oder das radi-
kal reduzierte Schlankheitsmittel aus dem Internet - die 
anfängliche Freude über den Erwerb eines Schnäppchens 
kann bei Plagiaten und Fälschungen schnell ins Gegenteil 
umschlagen. Nicht nur werden viele Schnäppchenjäger 
von einer niedrigen Produktqualität überrascht, die Ein-
nahme nachgeahmter Medikamente beispielsweise kann 
zudem ein hohes gesundheitliches Risiko bedeuten.

Bei Produkt- und Marken-
piraterie handelt es sich um 
die Verletzung bzw. illegale 
Verwendung von Urheber- und 
Marken-, Patent- sowie son-
stigen gewerblichen Schutz-
rechten durch Nachahmung 
oder Fälschung. Produkt- und 
Markenpiraterie schadet auch 
dem produzierenden Gewerbe. 
Insbesondere bei Produkten 
wie beispielsweise Unterhal-
tungselektronik, Designware, 
Medikamenten, Textilien oder 
KfZ-Ersatzteilen nimmt die 
Anzahl nachgeahmter und ge-
fälschter Waren zu. Dadurch 

gewinnt das Thema in der 
öffentlichen Wahrnehmung zu-
nehmend an Bedeutung. Im 
Vordergrund stehen hierbei die 
betriebs- und volkswirtschaft-
lichen Risiken und Schäden 
auf der einen Seite sowie 
die gesundheitlichen Risiken 
und Schädigungen für die 
Verbraucher auf der anderen 
Seite. Hersteller von Mar-
kenprodukten setzen deshalb 
heute verstärkt auf technische 
Sicherungsmittel zum Kopier-
schutz, Authentizitätsfeststel-
lung und Vertriebskontrolle 
ihrer Waren.

Nach der freien Enzyklopädie Wikipedia sind ...

... „Produkt-Plagiate“:
Produkt-Plagiate besitzen einen geringfügig geänderten Mar-
kennamen. Teilweise verbergen sich dahinter Produkte, die es 
vom Originalhersteller gar nicht gibt.

... „Sklavische Fälschungen“:
Die sklavische Fälschung versucht, das Original genau zu 
kopieren. Die Verpackung sowie der Markenname sind häu g 
gleich. Bei kosmetischen oder pharmazeutischen Produkten 
sind die Inhaltsstoffe möglicherweise sogar identisch. 

Produkt- und Markenpiraterie
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Weitere Informationen zum Produkt- 
und Markenschutz 

Plattform für Produkt- und Markenschutz sowie
Geräte- und Produktsicherheit:
www.produktpiraterie.org 

Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen 
Produkt- und Markenpiraterie e.V.:
www.markenpiraterie-apm.de 

Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz:
www.ipr.zoll.de 

Aktion Plagiarius:
www.plagiarius.de

5

... „Klassische Fälschungen“:
Bei klassischen Fälschungen wird eine identische Verpackung 
und der Name des Herstellers benutzt. Die Inhaltsstoffe, die 
verarbeiteten Materialien und / oder  die Verarbeitung hin-
gegen sind meist (aber nicht notgedrungen) minderwertig, 
nicht vorhanden oder sogar gesundheitsschädlich.

Der Deutsche Industrie- und Handelstag schätzt den 
volkswirtschaftlichen Schaden durch Produkt- und 
Markenpiraterie für Deutschland auf 30 Milliarden 
Euro jährlich.

Nach Einschätzung des Justizministeriums gehen 
aufgrund von Produkt- und Markenpiraterie jährlich 
ca. 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland verloren. 

Hersteller von Markenprodukten erfahren hohe 
betriebswirtschaftliche Umsatzverluste und irrepa-
rable Imageschädigungen durch nachgeahmte und 
gefälschte Produkte.

Verbraucher werden durch die Fehlinvestitionen 
aufgrund niedrigerer Produktqualitäten der Plagiate 
oder Fälschungen finanziell geschädigt.

Zudem setzen sich Verbraucher bei der Verwendung 
von Plagiaten oder Fälschungen teilweise erheb-
lichen Unfall- und Gesundheitsgefahren aus.

Die Auswirkungen

Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Produktpiraterie (Stand: 16.07.2007)

!

http://de.wikipedia.org/wiki/Produktpiraterie
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Gefahren für den Verbraucher

Verbraucher müssen bei dem 
bewussten oder unbewuss-
ten Kauf von Plagiaten oder 
Fälschungen mit deutlichen 
 nanziellen Nachteilen und 
gesundheitlichen Risiken rech-
nen. Fälscher produzieren ge-
wöhnlich in einer niedrigeren 
Qualität als Originalhersteller. 
Illegal hergestellte Kosmetika 
oder Medikamente enthalten 

zudem in vielen Fällen nicht 
zugelassene, vielleicht sogar 
gesundheitsschädliche Inhalt-
stoffe. Darüber hinaus ist die 
vom Originalhersteller zugesi-
cherte Funktionalität der Pro-
dukte bei Plagiaten und Fäl-
schungen nicht gewährleistet, 
was  auch ein erhöhtes Unfall- 
und Gesundheitsrisiko für den 
Verbraucher bedeuten kann.

Unfallgefahren
Fehlende oder unwirksame technische Schutz-
einrichtungen

Fehlende oder unzureichende Gebrauchsanleitungen

Fehlende oder eingeschränkte Produktfunktionalitäten

Einsatz und Verarbeitung minderwertiger Materialien

Gesundheitsgefahren
Über- oder Unterdosierung der Wirkstoffe 

Giftige oder sonstig gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe

Undeklarierte Inhaltsstoffe

Fehlende oder unzureichende Gebrauchsanweisungen

Finanzielle Gefahren
Einbehaltung der Piraterieprodukte durch Behörden

Nachträgliche Zoll- und Bußgelderhebung durch 
Behörden

Produktpiraten übernehmen keine Gewährleistungs-
ansprüche

Produktpiraten übernehmen keinen Produkt-
haftungsfall

Bei Waren, die z.B. im Urlaub oder bei Straßenhändlern ge-
kauft wurden, ist die Rückverfolgung bzw. die Rückgabe der 
Produkte natürlich sehr schwierig. Daher sollten Sie hier ganz 
besonders schon VOR dem Kauf auf Qualität und Echtheits-
merkmale achten und sich im Zweifelsfall gegen einen Kauf 
der Produkte entscheiden!

Internetangebot des Zoll in Deutschland:   www.ipr.zoll.de 

Informationsstelle „Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen 
Produkt- und Markenpiraterie (APM) e. V.“:  
www.markenpiraterie-apm.de

Anschriften der Originalhersteller  nden Sie auf den Websites 
der Unternehmen; diese lassen sich meist schnell und direkt 
über Internet-Suchmaschinen (z.B. www.google.de)  nden 
– einfach den Namen des Herstellers eintragen und Suche 
starten.

Hier kann zum Beispiel die Einschaltung eines Rechts-
anwaltes helfen. Adressen  nden Sie in der Datenbank 
der Anwaltsauskunfts unter www.anwaltauskunft.de des 
Deutschen Anwaltverein e.V. (DAV). Wählen Sie dort z.B. 
beim Ort-Suchkriterium Ihren „Wohnort“ und Rechtsgebiet-
Suchkriterium „Gewerblicher Rechtsschutz“ aus. 
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!
Wie verhalte ich mich, wenn ich heraus nde, dass das 
gekaufte Produkt ein Plagiat oder eine Fälschung ist? 
An wen kann ich mich wenden, wenn ich einen Handel 
mit nachgeahmter oder gefälschter Ware entdecke?  

Schritt 1 
Das Plagiat oder die Fälschung 
– falls möglich – dem Händler 
gegen Kostenerstattung 
zurückgeben.

Schritt 2 
Den Pirateriefall dem Zoll, einer 
Informationsstelle oder dem 
Originalhersteller melden.

Schritt 3 
Rechtliche Schritte gegen den 
Händler einleiten.

Tipps für betrogene Verbraucher Und was sagt der Gesetzgeber?

Liegt der Produkt-Warenwert 
der gefälschten „Urlaubsmit-
bringsel“ bei der Einfuhr nach 
Deutschland über 175 Euro 
und ist die Verwendung für 
den privaten Eigengebrauch 
nicht eindeutig nachweisbar, 
hat dies strafrechtliche Aus-
wirkungen für den Urlauber 
bzw. Verbraucher (geregelt 
in der Einreise-Freimengen-
Verordnung - EF-VO).

Werden Urlauber bei der 
Einfuhr gefälschter Waren 
entdeckt, können die Zollbe-
amten diese Waren beschlag-
nahmen oder eine Einfuhr-
verzollung entsprechend dem 

Wert des Originalproduktes 
fordern. Auch können Buß-
gelder verhängt werden. Je 
nach Aufenthaltsort im eu-
ropäischen (z.B. Italien) oder 
nicht-europäischen Ausland 
drohen Urlaubern eine zeit-
liche Festsetzung bis zur 
Sachverhaltsklärung sowie 
Geld- oder Gefängnisstrafen!

Der bewusste Kauf von Pira-
terieprodukten kann für den 
Käufer natürlich auch recht-
liche Schritte durch den 
Schutzrechtinhaber (z.B. Ab-
mahnung, Schadensersatz, 
Strafverfahren) zur Folge 
haben!
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Vorschriften und Regeln
In Deutschland ist der rechtliche Schutz vor Produkt- und Mar-
kenpiraterie in einer Reihe von Rechtsvorschriften geregelt: 
Urheberrecht (UrhG, UrWahrnG), gewerblicher Rechtsschutz 
(insbesondere PatG, GebrMG, GeschmMG, MarkenG), Wettbe-
werbsrecht (UWG, kartellrechtliche Vorschriften), Steuerrecht 
(AO) sowie Zollrecht.

Hinsichtlich des Verbraucherschutzes ist, neben dem Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz (GPSG), das Bedarfsgegenständege-
setzbuch (LFGB) von Bedeutung, das u.a. eine EG-Richtlinie für 
Erzeugnisse, deren tatsächliche Beschaffenheit nicht erkennbar 
ist und welche die Gesundheit oder die Sicherheit der Verbrau-
cher gefährden, in nationales Recht umsetzt.

Als Anspruchsgrundlagen für Geschädigte kommen auch allge-
meine zivilrechtliche Regelungen in Betracht, wie das allgemeine 
und spezielle Schuldrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
sowie das Produkt- und Umwelthaftungsrecht.

Kippfarben

Kippfarben auf Etiketten und Folien erzeugen je nach Lichtein-
fall und Betrachtungswinkel bestimmte Farbwechsel. Bei nach-
geahmten und gefälschten Waren fehlt dieses Erkennungsmerk-
mal in vielen Fällen.

Farbpartikel

Mit Hilfe winzig kleiner, kundenspezi scher Farbcode-Partikel 
erhalten Produkte aller Art sowie auch Etiketten und Verpa-
ckungen einen Originalitätsschutz. Dieses Sicherungsmerkmal 
ist bei Plagiaten und Fälschungen nicht vorzu nden.

Kippfarben lassen je nach Betrach-
tungswinkel Schriftzüge oder Prä-

gungen sichtbar werden (Farbkipp-
effekt Folie, 3M Deutschland GmbH)

Farbcodes werden mit einem ein-
fachen Stabmikroskop identi ziert 
(SECUTAG®, 3S Simons Security 

Systems GmbH).
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Erstöffnungsnachweise

Erstöffnungsnachweise sind Verschlussetiketten für Verpa-
ckungen, welche die Erstöffnung oder Manipulationen der 
Verpackung eindeutig durch Farbwechsel oder Erscheinen eines 
entsprechenden Schriftzugs anzeigen. Achten Sie auf die Unver-
sehrtheit dieser Verschlussetiketten!

Tracing-Nummern

Eindeutige Tracing-Nummern auf einem Etikett oder einer Verpa-
ckung ermöglichen es dem Verbraucher, die Echtheit des gekauf-
ten Produktes direkt beim Hersteller veri zieren zu lassen. Eine 
Überprüfung kann meist per Internet oder über eine angegebene 
Rufnummer erfolgen.

Erstöffnungsnachweise werden 
beim Öffnen der Verpackung 
irreparabel zerstört (Sicherheits-
siegel, 3M Deutschland GmbH)

Die Identi kation von Tracing-
Nummern ist über Callcenter 
oder das Internet leicht möglich 
(KeySecure, Schreiner-Group 
GmbH & Co. KG)

Wie lassen sich Plagiate und Fälschungen 
erkennen?

Typische Vertriebsformen

Händler nachgeahmter und 
gefälschter Waren nutzen vor-
rangig spezi sche Vertriebs-
kanäle, um ihre Waren zu 
verkaufen. Hierzu zählen zum 
Beispiel das Internet, Online-
Auktionen, Floh- und Jahrmär-
kte, sogenannte Kaffeefahrten, 
Reste- oder Straßenverkäufe, 
insbesondere in Urlaubslän-
dern. Hier sollten Verbraucher 
daher beim Kauf von Waren 
besonders vorsichtig sein.

Erkennen anhand des
Preisgefüges

Besonderes Merkmal von Pla-
giaten und Fälschungen ist der 
niedrige Preis. Waren werden 
als „Schnäppchen“ angeprie-      

sen und liegen oftmals deutlich 
unter dem Originalverkaufs-
wert. Versuchen Sie, den Grund 
für das günstige Angebot her-
auszubekommen. Nachgeahmte 
und gefälschte Waren lassen 
sich häu g anhand des Preisge-
füges (Angebotspreis, Verhand-
lungsbandbreite) erkennen.

Das Kleingedruckte

In Produkt- und Garantieinfor-
mationen, sofern bei Plagiaten 
und Fälschungen überhaupt 
vorhanden, be nden sich sehr 
häu g Rechtschreibfehler und 
unsinnige Satzbildungen. Bei 
den Markennamen und Logos 
werden oftmalig Buchstaben 
verdreht oder weggelassen.

!
Zeichenmissbrauch

Vorsicht: Sicherheitszeichen wie das GS-
Zeichen („Geprüfte Sicherheit“) oder die CE-
Kennzeichnung als Marktkonformitätszeichen 
sind leider kein Indiz für Originalprodukte, 
diese Zeichen werden ebenso häu g gefälscht 
wie die Originalprodukte selber. 
Tipp: Unter www.produktpiraterie.org/44.htm 
 nden Sie den Zugang zu Datenbanken mit Pro-
dukten bei denen gefälschte Kennzeichnungen 
entdeckt wurden.

http://www.produktpiraterie.org/44.htm
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Technische Sicherungsmittel zur Erkennung

„Verdeckte“ Merkmale

Logistiksiegel, Kombination von 
logistischer Kennzeichnung und 
Echtheitsprüfung (ProSecure, 
Schreiner-Group GmbH & Co. KG)

Auf Markenprodukten  nden sich oft Kombinationen aus ver-
schiedenen technischen Sicherungsmitteln. Bei der Mehrzahl 
dieser kombinierten Schutztechnologien werden sogenannte 
„verdeckte“ Merkmale eingesetzt, die nur mit speziellen Lesege-
räten überprüft werden können. Diese Lesegeräte sind vorrangig 
für den Handel und Behörden bestimmt, wie z.B. den Zoll. 

Farbpigmente sind mit dem 
bloßen Auge nicht erkennbar, 
sondern lassen sich nur mit 
einem speziellen Veri er sichtbar 
machen (Laserveri zierbare 
Farbpigmente, 3M Deutschland 
GmbH)

„Offene“ Merkmale

Zusätzlich gibt es eine Reihe von sogenannten „offenen“ Merk-
malen, die auch teilweise durch den Verbraucher überprüfbar 
sind:

Hologramme

Einfache Hologramme ohne weitere andere Erkennungsmerk-
male sind einfach zu kopieren und somit kein verlässlicher Schutz 
vor Plagiaten oder Fälschungen. Daher werden diese 2D-/3D-
Effekte heutzutage mit weiteren speziellen Schutztechnologien 
(z.B. mit Laser eingravierte Seriennummern, maschinenlesbare 
Bar-Codes) kombiniert und erst dadurch ein wirksamerer Kopier-
schutz gewährleistet.

Hologramm mit zusätzlich 
eingravierter Seriennummer 

(Hologrammetikett, Scheiner-
Group GmbH & Co. KG)
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ist und welche die Gesundheit oder die Sicherheit der Verbrau-
cher gefährden, in nationales Recht umsetzt.

Als Anspruchsgrundlagen für Geschädigte kommen auch allge-
meine zivilrechtliche Regelungen in Betracht, wie das allgemeine 
und spezielle Schuldrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
sowie das Produkt- und Umwelthaftungsrecht.

Kippfarben

Kippfarben auf Etiketten und Folien erzeugen je nach Lichtein-
fall und Betrachtungswinkel bestimmte Farbwechsel. Bei nach-
geahmten und gefälschten Waren fehlt dieses Erkennungsmerk-
mal in vielen Fällen.

Farbpartikel

Mit Hilfe winzig kleiner, kundenspezi scher Farbcode-Partikel 
erhalten Produkte aller Art sowie auch Etiketten und Verpa-
ckungen einen Originalitätsschutz. Dieses Sicherungsmerkmal 
ist bei Plagiaten und Fälschungen nicht vorzu nden.

Kippfarben lassen je nach Betrach-
tungswinkel Schriftzüge oder Prä-

gungen sichtbar werden (Farbkipp-
effekt Folie, 3M Deutschland GmbH)

Farbcodes werden mit einem ein-
fachen Stabmikroskop identi ziert 
(SECUTAG®, 3S Simons Security 

Systems GmbH).
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!
Wie verhalte ich mich, wenn ich heraus nde, dass das 
gekaufte Produkt ein Plagiat oder eine Fälschung ist? 
An wen kann ich mich wenden, wenn ich einen Handel 
mit nachgeahmter oder gefälschter Ware entdecke?  

Schritt 1 
Das Plagiat oder die Fälschung 
– falls möglich – dem Händler 
gegen Kostenerstattung 
zurückgeben.

Schritt 2 
Den Pirateriefall dem Zoll, einer 
Informationsstelle oder dem 
Originalhersteller melden.

Schritt 3 
Rechtliche Schritte gegen den 
Händler einleiten.

Tipps für betrogene Verbraucher Und was sagt der Gesetzgeber?

Liegt der Produkt-Warenwert 
der gefälschten „Urlaubsmit-
bringsel“ bei der Einfuhr nach 
Deutschland über 175 Euro 
und ist die Verwendung für 
den privaten Eigengebrauch 
nicht eindeutig nachweisbar, 
hat dies strafrechtliche Aus-
wirkungen für den Urlauber 
bzw. Verbraucher (geregelt 
in der Einreise-Freimengen-
Verordnung - EF-VO).

Werden Urlauber bei der 
Einfuhr gefälschter Waren 
entdeckt, können die Zollbe-
amten diese Waren beschlag-
nahmen oder eine Einfuhr-
verzollung entsprechend dem 

Wert des Originalproduktes 
fordern. Auch können Buß-
gelder verhängt werden. Je 
nach Aufenthaltsort im eu-
ropäischen (z.B. Italien) oder 
nicht-europäischen Ausland 
drohen Urlaubern eine zeit-
liche Festsetzung bis zur 
Sachverhaltsklärung sowie 
Geld- oder Gefängnisstrafen!

Der bewusste Kauf von Pira-
terieprodukten kann für den 
Käufer natürlich auch recht-
liche Schritte durch den 
Schutzrechtinhaber (z.B. Ab-
mahnung, Schadensersatz, 
Strafverfahren) zur Folge 
haben!
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Gefahren für den Verbraucher

Verbraucher müssen bei dem 
bewussten oder unbewuss-
ten Kauf von Plagiaten oder 
Fälschungen mit deutlichen 
 nanziellen Nachteilen und 
gesundheitlichen Risiken rech-
nen. Fälscher produzieren ge-
wöhnlich in einer niedrigeren 
Qualität als Originalhersteller. 
Illegal hergestellte Kosmetika 
oder Medikamente enthalten 

zudem in vielen Fällen nicht 
zugelassene, vielleicht sogar 
gesundheitsschädliche Inhalt-
stoffe. Darüber hinaus ist die 
vom Originalhersteller zugesi-
cherte Funktionalität der Pro-
dukte bei Plagiaten und Fäl-
schungen nicht gewährleistet, 
was  auch ein erhöhtes Unfall- 
und Gesundheitsrisiko für den 
Verbraucher bedeuten kann.

Unfallgefahren
Fehlende oder unwirksame technische Schutz-
einrichtungen

Fehlende oder unzureichende Gebrauchsanleitungen

Fehlende oder eingeschränkte Produktfunktionalitäten

Einsatz und Verarbeitung minderwertiger Materialien

Gesundheitsgefahren
Über- oder Unterdosierung der Wirkstoffe 

Giftige oder sonstig gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe

Undeklarierte Inhaltsstoffe

Fehlende oder unzureichende Gebrauchsanweisungen

Finanzielle Gefahren
Einbehaltung der Piraterieprodukte durch Behörden

Nachträgliche Zoll- und Bußgelderhebung durch 
Behörden

Produktpiraten übernehmen keine Gewährleistungs-
ansprüche

Produktpiraten übernehmen keinen Produkt-
haftungsfall

Bei Waren, die z.B. im Urlaub oder bei Straßenhändlern ge-
kauft wurden, ist die Rückverfolgung bzw. die Rückgabe der 
Produkte natürlich sehr schwierig. Daher sollten Sie hier ganz 
besonders schon VOR dem Kauf auf Qualität und Echtheits-
merkmale achten und sich im Zweifelsfall gegen einen Kauf 
der Produkte entscheiden!

Internetangebot des Zoll in Deutschland:   www.ipr.zoll.de 

Informationsstelle „Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen 
Produkt- und Markenpiraterie (APM) e. V.“:  
www.markenpiraterie-apm.de

Anschriften der Originalhersteller  nden Sie auf den Websites 
der Unternehmen; diese lassen sich meist schnell und direkt 
über Internet-Suchmaschinen (z.B. www.google.de)  nden 
– einfach den Namen des Herstellers eintragen und Suche 
starten.

Hier kann zum Beispiel die Einschaltung eines Rechts-
anwaltes helfen. Adressen  nden Sie in der Datenbank 
der Anwaltsauskunfts unter www.anwaltauskunft.de des 
Deutschen Anwaltverein e.V. (DAV). Wählen Sie dort z.B. 
beim Ort-Suchkriterium Ihren „Wohnort“ und Rechtsgebiet-
Suchkriterium „Gewerblicher Rechtsschutz“ aus. 

http://www.markenpiraterie-apm.de
http://www.ipr.zoll.de
http://www.google.de
http://www.anwaltauskunft.de
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Weitere Informationen zum Produkt- 
und Markenschutz 

Plattform für Produkt- und Markenschutz sowie
Geräte- und Produktsicherheit:
www.produktpiraterie.org 

Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen 
Produkt- und Markenpiraterie e.V.:
www.markenpiraterie-apm.de 

Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz:
www.ipr.zoll.de 

Aktion Plagiarius:
www.plagiarius.de

5

... „Klassische Fälschungen“:
Bei klassischen Fälschungen wird eine identische Verpackung 
und der Name des Herstellers benutzt. Die Inhaltsstoffe, die 
verarbeiteten Materialien und / oder  die Verarbeitung hin-
gegen sind meist (aber nicht notgedrungen) minderwertig, 
nicht vorhanden oder sogar gesundheitsschädlich.

Der Deutsche Industrie- und Handelstag schätzt den 
volkswirtschaftlichen Schaden durch Produkt- und 
Markenpiraterie für Deutschland auf 30 Milliarden 
Euro jährlich.

Nach Einschätzung des Justizministeriums gehen 
aufgrund von Produkt- und Markenpiraterie jährlich 
ca. 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland verloren. 

Hersteller von Markenprodukten erfahren hohe 
betriebswirtschaftliche Umsatzverluste und irrepa-
rable Imageschädigungen durch nachgeahmte und 
gefälschte Produkte.

Verbraucher werden durch die Fehlinvestitionen 
aufgrund niedrigerer Produktqualitäten der Plagiate 
oder Fälschungen finanziell geschädigt.

Zudem setzen sich Verbraucher bei der Verwendung 
von Plagiaten oder Fälschungen teilweise erheb-
lichen Unfall- und Gesundheitsgefahren aus.

Die Auswirkungen

Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Produktpiraterie (Stand: 16.07.2007)

!

http://www.ipr.zoll.de
http://www.produktpiraterie.org
http://www.markenpiraterie-apm.de
http://www.plagiarius.de
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Weitere Informationen zur Geräte- und 
Produktsicherheit

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
www.baua.de

Europäisches Verbraucherzentrum:
www.evz.de 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.:
www.vzbv.de

Plattform für Produkt- und Markenschutz sowie
Geräte- und Produktsicherheit:
www.produktpiraterie.org
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Eine Designerhandtasche für zehn Euro, die lang er-
sehnten Markenschuhe zum halben Preis oder das radi-
kal reduzierte Schlankheitsmittel aus dem Internet - die 
anfängliche Freude über den Erwerb eines Schnäppchens 
kann bei Plagiaten und Fälschungen schnell ins Gegenteil 
umschlagen. Nicht nur werden viele Schnäppchenjäger 
von einer niedrigen Produktqualität überrascht, die Ein-
nahme nachgeahmter Medikamente beispielsweise kann 
zudem ein hohes gesundheitliches Risiko bedeuten.

Bei Produkt- und Marken-
piraterie handelt es sich um 
die Verletzung bzw. illegale 
Verwendung von Urheber- und 
Marken-, Patent- sowie son-
stigen gewerblichen Schutz-
rechten durch Nachahmung 
oder Fälschung. Produkt- und 
Markenpiraterie schadet auch 
dem produzierenden Gewerbe. 
Insbesondere bei Produkten 
wie beispielsweise Unterhal-
tungselektronik, Designware, 
Medikamenten, Textilien oder 
KfZ-Ersatzteilen nimmt die 
Anzahl nachgeahmter und ge-
fälschter Waren zu. Dadurch 

gewinnt das Thema in der 
öffentlichen Wahrnehmung zu-
nehmend an Bedeutung. Im 
Vordergrund stehen hierbei die 
betriebs- und volkswirtschaft-
lichen Risiken und Schäden 
auf der einen Seite sowie 
die gesundheitlichen Risiken 
und Schädigungen für die 
Verbraucher auf der anderen 
Seite. Hersteller von Mar-
kenprodukten setzen deshalb 
heute verstärkt auf technische 
Sicherungsmittel zum Kopier-
schutz, Authentizitätsfeststel-
lung und Vertriebskontrolle 
ihrer Waren.

Nach der freien Enzyklopädie Wikipedia sind ...

... „Produkt-Plagiate“:
Produkt-Plagiate besitzen einen geringfügig geänderten Mar-
kennamen. Teilweise verbergen sich dahinter Produkte, die es 
vom Originalhersteller gar nicht gibt.

... „Sklavische Fälschungen“:
Die sklavische Fälschung versucht, das Original genau zu 
kopieren. Die Verpackung sowie der Markenname sind häu g 
gleich. Bei kosmetischen oder pharmazeutischen Produkten 
sind die Inhaltsstoffe möglicherweise sogar identisch. 

Produkt- und Markenpiraterie

http://www.baua.de
http://www.produktpiraterie.org
http://www.vzbv.de
http://www.evz.de
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Der Verbraucherleitfaden wurde im Forschungsprojekt 
„Möglichkeiten der Qualitätssicherung und -erkennung 
von Migrationsprodukten unter Berücksichtigung neuer 
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desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin durch-
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funknetzen sind beim Anbieter zu erfragen)

Fax:  0180.321 8 321
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Druck- und Medienhaus Rademann, Lüdinghausen
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